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Verordnung
des Bundesministeriums  
der Finanzen

Verordnung zu Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 
(BGBl. 2016 II S. 1178) (CbCR-Ausdehnungsverordnung - 
CbCRAusdV)

A. Problem und Ziel

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 
27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezoge-
ner Berichte vom 19. Oktober 2016 (BGBl. 2016 II S. 1178, 1179) am 26. Oktober 2016 
haben 50 Staaten und Hoheitsgebiete die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet. Bis zum 
30. Juni 2018 wird der erste automatische Informationsaustausch über länderbezogene 
Berichte auf Grundlage der Mehrseitigen Vereinbarung auch mit Staaten und Hoheitsge-
bieten erfolgen, die nach dem 26. Oktober 2016 die Mehrseitige Vereinbarung unter-
zeichnet haben. Im Verhältnis zu diesen Staaten und Hoheitsgebieten soll die Mehrseitige 
Vereinbarung in Kraft gesetzt werden.

B. Lösung

Die Rechtsverordnung setzt die Mehrseitige Vereinbarung im Verhältnis zu Staaten und 
Hoheitsgebieten, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu der Mehrseiti-
gen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den 
Austausch länderbezogener Berichte noch nicht die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet 
haben, mit Zustimmung des Bundesrates nach Artikel 2 des Gesetzes zu der Mehrseiti-
gen Vereinbarung in Kraft.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.

juris Lex QS
09052024 ()



Drucksache 159/18 -2-

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht durch die Festlegung eines erweiterten Teilnehmerkreises von 
Staaten und Hoheitsgebieten am automatischen Informationsaustausch über länderbezo-
gene Berichte kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, welcher im 
Zusammenhang mit der Einführung der Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung 
länderbezogener Berichte nach § 138a der Abgabenordnung (AO) entsteht, wurde bereits 
im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und 
von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfül-
lungsaufwand, der durch den Ausbau des automatischen Informationsaustausches der 
Steuerverwaltung des Bundes sowie der Länder entsteht, wurde bereits im Rahmen des 
Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 
Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau sowie auf die mittelständische Wirtschaft, sind nicht zu er-
warten.
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Verordnung
des Bundesministeriums  
der Finanzen

Verordnung zu Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 
(BGBl. 2016 II S. 1178) (CbCR-Ausdehnungsverordnung - 
CbCRAusdV)

Der Chef des Bundeskanzleramtes   Berlin, 27. April 2018

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende

Verordnung zu Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 

(BGBl. 2016 II S. 1178) (CbCR-Ausdehnungsverordnung – CbCRAusdV) 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Helge Braun
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